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Sitzung des Beirates für Menschen mit Behinderung 

Die Mitglieder des Beirates für Menschen mit Behinderung treten am  

Donnerstag, 18. Februar 2021, 15:00 Uhr, 

im Rathaus, Stadtratssaal,  

zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

Die Sitzung wird als Videokonferenz durchgeführt. Für Interessierte besteht die Möglichkeit die 
öffentliche Sitzung als Livestream im Stadtratssaal zu verfolgen. 

T a g e s o r d n u n g 
Öffentliche Sitzung 

1 Genehmigung des Protokolls vom 3. März 2020 

2 Vorstellung Stadtplan für Menschen mit Behinderungen 

3 Sachstand zur Erstellung eines Aktionsplans zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention; Bildung einer Arbeitsgruppe 

4 Vorstellung AG Barrierefreiheit 

5 Vorstellung Wichern-Werkstätten 

6 Bericht des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen 

7 Informationen aus den Vereinen/Verbänden (Bitte um vorherige Anmeldung) 

8 Verschiedenes 

Ludwigshafen am Rhein, 12.02.2021 

gez.  
Holger Scharff 
Vorsitzender 



Sitzung Werkausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen 

Die Mitglieder des Werkausschusses Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen treten am 

Freitag, 19. Februar 2021, 14:00 Uhr, 

zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung zusammen.  

Die Sitzung wird als Videokonferenz durchgeführt. Interessierte können den öffentlichen Teil der Sitzung 
unter Einhaltung der aktuellen Abstands- sowie Hygieneregeln im Speisesaal der ehemaligen Kantine 
am Standort Kaiserwörthdamm 3 per Live-Übertragung verfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Anzahl der Plätze begrenzt ist. 

T a g e s o r d n u n g 
Öffentliche Sitzung 

1 Erschließung „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ -Maßnahmegenehmigung- 

2 Kanalsanierung Marschner- und Lachnerstraße -Maßnahmegenehmigung- 

3 Stauraumkanal Niederfeldstraße -Maßnahmegenehmigung-  

4 Kanalsanierung Westendstraße -Maßnahmegenehmigung- 

5 Bericht Friedhofs und Bestattungswesen, Orientierung aus dem interkommunalen 
Vergleich 2018/2019 

6 Vorstellung Wegesanierung Friedhöfe Programm 2021 

7 Schwere und leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb (H2) beim WBL 

Ludwigshafen am Rhein, 12.02.2021 

gez.  
Alexander Thewalt 
Beigeordneter 

  



Bekanntmachung  

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis des Wahlkreises 36 Ludwigshafen am 

Rhein I 

und  

die Erteilung von Wahlscheinen  

für die Landtagswahl am Sonntag, 14. März 2021 

1. Am Sonntag, dem 14. März 2021 findet in Rheinland-Pfalz die Wahl des Landtages statt. 

Das Wählerverzeichnis für den Wahlkreis 36 Ludwigshafen am Rhein I wird in der Zeit vom 22. 
Februar 2021 bis 26. Februar 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein, Briefwahlamt, Rathaus, 1. OG, für Stimmberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Jede stimmberechtigte Person kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
eine stimmberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, muss sie Tatsachen glaubhaft machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann; 
die dabei gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur für die Begründung eines Einspruchs gegen das 
Wählerverzeichnis und für Zwecke der Wahlprüfung verwendet werden. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister gemäß § 51 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eine Auskunftssperre eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis 
zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 12.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung 
Ludwigshafen am Rhein, Briefwahlamt, Rathaus, 1. OG Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens  zum 21. 
Februar 2021 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, stimmberechtigt zu sein, muss spätestens bis zum 26. Februar 2021 Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen. 

Stimmberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein für die Landtagswahl hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 36 Ludwigshafen 
am Rhein I durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Stimmbezirk) dieses Wahlkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte 

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte, 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 12 Abs. 9 Satz 1 der Landeswahlordnung / § 11 Abs. 8 der 
Kommunalwahlordnung (bis zum 21. Februar 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 16 Abs. 1 der Landeswahlordnung / § 13 Abs. 1 des 
Kommunalwahlgesetzes (bis zum 26. Februar 2021) versäumt haben, 



b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 12 Abs. 
9 Satz 1 der Landeswahlordnung / § 11 Abs. 8 Kommunalwahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 16 Abs. 1 der Landeswahlordnung / § 13 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes entstanden 
ist, 

c) wenn ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-/Verbandsgemeinde-
/Stadtverwaltung 1 gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Stimmberechtigten bis zum 
12. März 2021, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.  

Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. 

Bei Beantragung per E-Mail sind der Name, die Vornamen, das Geburtsdatum und die Anschrift 
(Straße, Postleitzahl und Ort) des Antragstellers anzugeben. Darüber    hinaus soll wegen der 
zweifelsfreien Identifikation des Antragstellers die Angabe der Wählerverzeichnis- sowie der 
Stimmbezirksnummer, die der Wahlbenachrichtigung entnommen werden können, erfolgen. 
Falls die Zustellung der Briefwahlunterlagen an eine von der Hauptwohnung abweichende 
Adresse gewünscht wird, muss auch diese Adresse angegeben werden.  

Der Antrag per E-Mail ist zu richten an folgende E-Mail-Adresse:  

briefwahl@ludwigshalen.de 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Tage der 
Wahl, 15 Uhr, gestellt werden. 

Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte können aus den unter Nummer 
5.2 Buchst. a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Tage der Wahl, 15 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss die Berechtigung hierzu durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen. Eine stimmberechtigte behinderte Person kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

6. Ein Stimmberechtigter, der im Wege der Briefwahl wählen will, erhält im Einzelnen folgende 
Unterlagen: 

a) Briefwahl für die Landtagswahl 

Mit dem Wahlschein werden zugleich 

ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises,ein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag, 
ein amtlicher, mit der Anschrift der Stadtverwaltung, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehener hellroter Wahlbriefumschlag  
und 
ein Merkblatt für die Briefwahl 

übersandt.  



Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Stadtverwaltung vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die 
bevollmächtigte Person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und sich auf Verlangen 
ausweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die Stadtverwaltung abgesandt werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Tage der Wahl bis 
18 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Wahlbriefe können auch bei der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stadtverwaltung  oder am Tage der Wahl bis spätestens 
18 Uhr bei dem für den Wahlbrief zuständigen Wahlvorstand abgegeben werden. 

Ludwigshafen am Rhein 12.02.2021 

Die Stadtverwaltung 

 

Bekanntmachung  

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis des Wahlkreises 37 Ludwigshafen am 

Rhein II 

und  

die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Landtagswahl am Sonntag, 14. März 2021 

4. Am Sonntag, dem 14. März 2021 findet in Rheinland-Pfalz die Wahl des Landtages statt. 

Das Wählerverzeichnis für den Wahlkreis 37 Ludwigshafen am Rhein II wird in der Zeit vom 22. 
Februar 2021 bis 26. Februar 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein, Briefwahlamt, Rathaus, 1. OG, für Stimmberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Jede stimmberechtigte Person kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
eine stimmberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, muss sie Tatsachen glaubhaft machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann; 
die dabei gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur für die Begründung eines Einspruchs gegen das 
Wählerverzeichnis und für Zwecke der Wahlprüfung verwendet werden. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister gemäß § 51 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eine Auskunftssperre eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

5. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis 
zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 12.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung 
Ludwigshafen am Rhein, Briefwahlamt, Rathaus, 1. OG Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

6. Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens  zum 21. 
Februar 2021 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 



glaubt, stimmberechtigt zu sein, muss spätestens bis zum 26. Februar 2021 Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen. 

Stimmberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

7. Wer einen Wahlschein für die Landtagswahl hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 37 Ludwigshafen 
am Rhein II durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Stimmbezirk) dieses Wahlkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen. 

8. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte 

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte, 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 12 Abs. 9 Satz 1 der Landeswahlordnung / § 11 Abs. 8 der 
Kommunalwahlordnung (bis zum 21. Februar 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 16 Abs. 1 der Landeswahlordnung / § 13 Abs. 1 des 
Kommunalwahlgesetzes (bis zum 26. Februar 2021) versäumt haben, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 12 Abs. 
9 Satz 1 der Landeswahlordnung / § 11 Abs. 8 Kommunalwahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 16 Abs. 1 der Landeswahlordnung / § 13 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes entstanden 
ist, 

c) wenn ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-/Verbandsgemeinde-
/Stadtverwaltung 1 gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Stimmberechtigten bis zum 
12. März 2021, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.  

Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. 

Bei Beantragung per E-Mail sind der Name, die Vornamen, das Geburtsdatum und die Anschrift 
(Straße, Postleitzahl und Ort) des Antragstellers anzugeben. Darüber    hinaus soll wegen der 
zweifelsfreien Identifikation des Antragstellers die Angabe der Wählerverzeichnis- sowie der 
Stimmbezirksnummer, die der Wahlbenachrichtigung entnommen werden können, erfolgen. 
Falls die Zustellung der Briefwahlunterlagen an eine von der Hauptwohnung abweichende 
Adresse gewünscht wird, muss auch diese Adresse angegeben werden.  

Der Antrag per E-Mail ist zu richten an folgende E-Mail-Adresse:  

briefwahl@ludwigshalen.de 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Tage der 
Wahl, 15 Uhr, gestellt werden. 

Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 



Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte können aus den unter Nummer 
5.2 Buchst. a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Tage der Wahl, 15 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss die Berechtigung hierzu durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen. Eine stimmberechtigte behinderte Person kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

9. Ein Stimmberechtigter, der im Wege der Briefwahl wählen will, erhält im Einzelnen folgende 
Unterlagen: 

a) Briefwahl für die Landtagswahl 

Mit dem Wahlschein werden zugleich 

ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises, 
ein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag, 
ein amtlicher, mit der Anschrift der Stadtverwaltung, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehener hellroter Wahlbriefumschlag  
und 
ein Merkblatt für die Briefwahl 

übersandt.  

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Stadtverwaltung vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die 
bevollmächtigte Person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und sich auf Verlangen 
ausweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die Stadtverwaltung abgesandt werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Tage der Wahl bis 
18 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Wahlbriefe können auch bei der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stadtverwaltung oder am Tage der Wahl bis spätestens 
18 Uhr bei dem für den Wahlbrief zuständigen Wahlvorstand abgegeben werden. 

Ludwigshafen am Rhein 12.02.2021 

Die Stadtverwaltung   

 

Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin 

für den Wahlkreis 207 Ludwigshafen/Frankenthal 

für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt.  

Parteien und nach Maßgabe des § 20 Bundeswahlgesetz (BWG) auch Wahlberechtigte (andere 
Kreiswahlvorschläge), die einen Kreiswahlvorschlag einreichen wollen, werden gemäß § 32 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung (BWO) hiermit aufgefordert, der Kreiswahlleiterin des Wahlkreises  



207 Ludwigshafen/Frankenthal, Frau Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck 
in 67059 Ludwigshafen, Rathausplatz 20 
möglichst frühzeitig,  

spätestens am Montag, dem 19. Juli 2021, bis 18 Uhr, 

die Kreiswahlvorschläge schriftlich einzureichen (§ 19 BWG). Die Kreiswahlvorschläge einschließlich 
der vorgeschriebenen Anlagen sollen möglichst frühzeitig eingereicht werden. Stellt die Kreiswahlleiterin 
Mängel fest, so benachrichtigt sie sofort die Vertrauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel 
noch vor Ablauf der Einreichungsfrist zu beseitigen (§ 25 Abs. 1 BWG). Nach Ablauf der 
Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 Abs. 
2 BWG). 

Rechtsgrundlagen für die Beteiligung an der Bundestagswahl mit Wahlvorschlägen und für das 
Wahlvorschlagsverfahren sind insbesondere die §§ 18 bis 29 BWG und die §§ 32 bis 44 BWO. 

Im Einzelnen ist bei der Einreichung von Kreiswahlvorschlägen Folgendes zu beachten:  

1. Wahlvorschlagsrecht 

Nach § 18 Abs. 1 BWG können Kreiswahlvorschläge von Parteien und nach Maßgabe des § 20 Abs. 3 
BWG von Wahlberechtigten („andere Kreiswahlvorschläge“) eingereicht werden.  

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund 
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können 
gemäß § 18 Abs. 2 BWG als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  

spätestens am Montag, dem 21. Juni 2021, 18 Uhr 

dem  

Bundeswahlleiter  

Gustav-Stresemann-Ring 11  

65189 Wiesbaden 

ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat. Die Anzeige muss den Namen der Partei enthalten. Die schriftliche 
Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße 
Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Zudem sollen der Anzeige Nachweise über 
die Parteieneigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden. Die Anzeige 
muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, 
so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. 

Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). Der 
Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten (§ 20 Abs. 1 Satz 1 BWG).  

In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson 
bezeichnet werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 BWG), die berechtigt sind, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen (§ 22 Abs. 2 BWG). Der Wahlvorschlag soll dazu 
Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 
34 Abs. 1 Satz 3 BWO). 

Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und 
diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson (§ 22 Abs. 1 Satz 2 
BWG). 



2. Anforderungen an die Bewerber  

Als Bewerber kann in einem Kreiswahlvorschlag nur vorgeschlagen werden, wer 

- nach § 15 BWG wählbar ist, 

- nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederversammlung oder in einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 Abs. 1 und 3 BWG in geheimer Abstimmung 
hierzu gewählt worden ist,  

- seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 Satz 3 
BWG). 

Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden 
(§ 20 Abs. 1 Satz 2 BWG). 

3. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden (§ 34 Abs. 1 
Satz 1 BWO.  

Er muss nach § 34 BWO  

- Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Bewerbers, 

- den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort 

enthalten. 

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des 
Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei in einem Land keinen Landesverband oder keine 
einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, gemäß dem vorstehenden Satz 
unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der 
Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche Vollmacht der anderen 
beteiligten Vorstände vorliegt (§ 34 Abs. 2 BWO).  

Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlags ihre  
Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst (Anlage 13 zu § 34 Abs. 1 BWO) zu leisten (§ 34 Abs. 
3 BWO). 

4. Unterstützungsunterschriften für Kreiswahlvorschläge 

Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter 
Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren, sowie andere Kreiswahlvorschläge (Kreiswahlvorschläge von Wahlberechtigten) 
müssen von mindestens  

200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 

persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung der Kreiswahlvorschläge nachzuweisen (§ 20 
Abs. 2 Satz 2 BWG).  



Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

Muss ein Kreiswahlvorschlag gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 BWG von mindestens 200 Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften, sofern sie nicht auf dem Wahlvorschlag selbst zu leisten 
sind, auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO zu erbringen; die Formblätter werden von 
der Kreiswahlleiterin auf Anforderung kostenfrei geliefert; sie können auch als Druckvorlage oder 
elektronisch bereitgestellt werden (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BWO). Bei der Anforderung sind Familienname, 
Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der 
Anforderung nachgewiesen, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß des 
§ 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird eine Erreichbarkeitsanschrift - eine 
Postfachangabe genügt nicht - verwendet. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags sind 
außerdem bei Parteien deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 
21 BWG zu bestätigen (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BWO). 

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem 
Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, 
Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der 
Unterzeichnung anzugeben (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 BWO). Auf die besonderen Nachweise für 
wahlberechtigte Personen nach § 12 Abs. 2 Satz 1 BWG wird verwiesen.  

Für jeden Unterzeichner ist gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BWO auf dem Formblatt oder gesondert eine 
Bescheinigung der Gemeindebehörde, bei der der Unterzeichner im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. 
Gesonderte Wahlrechtsbescheinigungen sind vom Träger des Wahlvorschlages bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine 
Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den 
Kreiswahlvorschlag unterstützt.  

Die Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner müssen bei der Einreichung der 
Kreiswahlvorschläge vorliegen; sie können nach Ende der Einreichungsfrist grundsätzlich nicht 
nachgereicht werden (§ 25 Abs. 2, Satz 2 Nr. 2 BWG). Ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine 
Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 4 BWO). 

Den Wahlvorschlagsträgern wird empfohlen, über die gesetzlich geforderte Mindestzahl hinaus 
vorsorglich weitere Unterschriften für den Fall vorzulegen, dass nicht alle Unterschriften als gültig 
anerkannt werden können. 

5. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 

Dem Kreiswahlvorschlag sind gemäß § 34 Abs. 5 BWO beizufügen 

- die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er 
seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung 
als Bewerber gegeben hat, 

- eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, 
dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, 

- bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt 
worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit den nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG 



vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 
17 zur BWO gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO 
abgegeben werden. 

- eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber der Kreiswahlleiterin 
nach dem Muster der Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag 
einreichenden Partei ist. 

Bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren 
letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, und Kreiswahlvorschlägen von Wahlberechtigten (andere 
Kreiswahlvorschläge) ist außerdem beizufügen 

- die erforderliche Mindestzahl an Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des 
Wahlrechts der Unterzeichner. 

6. Vordrucke zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

Die zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke können bei der 
Kreiswahlleiterin angefordert werden. 

7. Gesetzliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag sind derzeit: 

− Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 
1288,1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.11.2020 (BGBl. I S. 2395)  

− Bundeswahlordnung (BWO) vom 28. August 1985 (BGBl I S. 1769, 1986 S. 258) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 10 der 
Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) 

Änderungen der rechtlichen Grundlagen zu der vorstehenden Bekanntmachung werden nach ihrem 
Inkrafttreten unverzüglich bekannt gemacht. 

8. Dienststelle der Kreiswahlleiterin, des Landeswahlleiters und des Bundeswahlleiters 

Die Anschrift der Dienststelle der Kreiswahlleiterin lautet: 

Kreiswahlleiterin des Wahlkreises  Telefon-Nr.: 0621/504-3838 
207 Ludwigshafen/Frankenthal    Telefax-Nr.: 0621/504-3822 
Rathausplatz 20    E-Mail: wahlen@ludwigshafen.de 
67059 Ludwigshafen    Internet: www.ludwigshafen.de 

Die Anschrift der Dienststelle des Landeswahlleiters lautet: 

Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz  Telefon-Nr.: (0 26 03) 71-23 80 o. 71-45 60 
Mainzer Straße 14 – 16    Telefax-Nr.: (0 26 03) 71-41 30 
56130 Bad Ems    E-Mail: wahlen@statistik.rlp.de 
      Internet: www.statistik.rlp.de 

Die Anschrift des Bundeswahlleiters lautet: 

Bundeswahlleiter Telefon-Nr.:  0611/75-1 
Statistisches Bundesamt Telefax-Nr.:   0611/72-4000 
Gustav-Stresemann-Ring 11 E-Mail: post@bundeswahlleiter.de 
65189 Wiesbaden Internetadresse: www.bundeswahlleiter.de 



Ludwigshafen am Rhein, 12.02.2021 

Die Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 207 Ludwigshafen/Frankenthal 

gez. 
Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 

 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 
 

 


